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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.07.1994

Norm

ABGB §364a

Rechtssatz

Der Liegenschaftseigentümer hat seinem Nachbarn auch dann - verschuldensunabhängig - Ersatz nach § 364a ABGB

für die das ortsübliche Ausmaß überschreitenden Immissionen zu leisten, die durch eine behördlich genehmigte

Anlage verursacht werden, die nicht er, sondern ein Dritter mit seiner Zustimmung (als Mieter, Pächter, Prekarist) auf

seinem Grundstück betreibt.
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